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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Im Dezember 2014 hatte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche die Verhüllung des eigenen Gesichts verbieten soll. Der
Inhalt seiner Initiative entsprach genau der kantonalen Verfassungsbestimmung, die das
Tessiner Stimmvolk im Herbst 2013 deutlich gutgeheissen hatte und deren
Bundesrechtskonformität durch die Gewährleistung der geänderten Kantonsverfassung
im Folgejahr bestätigt worden war. Wobmann wollte mit seiner Initiative die Tessiner
Regelung einheitlich für die ganze Schweiz übernehmen und so Klarheit schaffen. Die
SPK-NR hatte das Anliegen im April 2015 noch äusserst knapp mit 11 zu 10 Stimmen bei 2
Enthaltungen unterstützt, doch die SPK-SR hatte der Initiative im Januar 2016 mit nur
einer Gegenstimme keine Folge gegeben, da kein Sicherheitsproblem bestehe, das ein
gesamtschweizerisches Verbot rechtfertigen würde. Nach dieser deutlichen Ablehnung
vonseiten der SPK-SR gab die SPK-NR bekannt, sie habe sich von der Argumentation
ihrer Schwesterkommission überzeugen lassen und beantragte ihrem Rat folglich mit
deutlicher Mehrheit, nicht mehr an der Initiative festzuhalten. In der Zwischenzeit sei
zudem eine Volksinitiative zu diesem Anliegen lanciert worden, womit die Frage auf
jenem Weg geklärt werden könne. Die Kommissionsminderheit hielt an der Ansicht fest,
dass ein Verhüllungsverbot zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Würde der
Frau erforderlich sei. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession 2016 denkbar
knapp – mit 87 zu 88 Stimmen bei 10 Enthaltungen – zugunsten der parlamentarischen
Initiative Wobmann. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Anliegen Walter Wobmanns (svp, SO) im
vergangenen Herbst denkbar knapp befürwortet hatte, wollte der Ständerat die
Verhüllung des eigenen Gesichts nicht verbieten und versenkte die parlamentarische
Initiative mit 26 zu 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen klar. Zum einen erachte man eine
solche Regelung als unnötig, wenn nicht gar schädlich für den Tourismus, zum anderen
wolle man nicht doppelgleisig neben der Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“
fahren. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 4

Einen Tag vor Ablauf der Sammelfrist Mitte September 2019 gab das Egerkinger Komitee
in den Medien bekannt, die benötigten 100'000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» beisammen zu haben und die Initiative pünktlich am 15.
September bei der Bundeskanzlei einreichen zu wollen. Dies sei dem Komitee durch
einen «massiven Schlussspurt» gelungen, so Initiant Walter Wobmann (svp, SO)
gegenüber der Basler Zeitung. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das
Initiativkomitee mit einer massiv erhöhten Zahl an ungültigen Unterschriften zu

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.10.2017
KARIN FRICK
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kämpfen hatte. Mitte Oktober bestätigte die Bundeskanzlei sodann das
Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» mit 105'553 gültigen
Unterschriften.
Während sich emanzipierte Frauen und Feministinnen aller Couleur in den Medien um
die Frage stritten, ob die Burka verboten gehört oder nicht, sprach sich die
Bundeshausfraktion der CVP als erste mehrheitlich für das Verhüllungsverbot aus, wie
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Presse bekanntgab, obgleich das Verbot
nicht unbedingt in der Verfassung verankert werden müsse. Auch ihre Basis stehe
hinter dem Verbot, so Pfister weiter. Die SP arbeitete indessen an einem Gegenentwurf
zur Stärkung der Frauenrechte. Es bestehe Handlungsbedarf, nicht nur familiäre und
berufliche, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen,
und zwar nicht nur, aber auch bei Ausländerinnen, zitierte der Tages-Anzeiger die
Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. Dazu soll der Gleichstellungsartikel in der
Verfassung ausgeweitet werden. Darüber hinaus wollte der Entwurf der SP die
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zum expliziten Ziel der
schweizerischen Aussenpolitik erklären. Für Initiant Wobmann war dieser Vorschlag «an
den Haaren herbeigezogen» und ohne Bezug zur Initiative. Die Frage, ob die
Gleichstellung von Migrantinnen allgemein stärker gefördert werden müsse, müsse in
einem anderen Kontext diskutiert werden, liess er im Tages-Anzeiger verlauten.
Ebenfalls der Initiative mit einem Gegenvorschlag gegenübertreten wollte gemäss der
Sonntags-Zeitung Justizministerin Simonetta Sommaruga, wobei sie den Fokus jedoch
auf das Verbot des Verhüllungszwangs zu legen plante. 5

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 7
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Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
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Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 8

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
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aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 9

Mit seiner Botschaft vom 15. März 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Ablehnung und
gleichzeitig seinen indirekten Gegenvorschlag in Form des Bundesgesetzes über die
Gesichtsverhüllung zur Annahme. Er ging mit den Initianten insofern einig, als die
Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit den demokratischen Grundwerten der
Offenheit und des Austauschs zuwiderlaufe und die Gesichtsverhüllung aus religiösen
Gründen fundamentalistischen Strömungen im Islam zuzurechnen und als
Integrationsverweigerung zu deuten sei. Darüber hinaus merkte er jedoch an, dass
vollverhüllte Personen in der Schweiz «äusserst selten» zu sehen seien und es sich
meistens um Touristinnen handle, «die nicht eigentlich zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt des Landes beitragen». Ein generelles Verhüllungsverbot erachtete der
Bundesrat daher als unverhältnismässig, zumal ein Verbot auch die Gefahr berge, dass
sich betroffene Frauen zuhause einschlössen und dadurch zusätzlich isoliert würden.
Das Argument, die Initiative ziele genauso auf Vermummungen, um Kriminalität und
Vandalismus am Rande von Demonstrationen zu begegnen, liess die Regierung ebenso
wenig gelten, da Vermummungsverbote auf kantonaler Ebene bereits in Kraft seien. Des
Weiteren kritisierte der Bundesrat die abschliessende Aufzählung der Ausnahmen, die
keinen Spielraum für touristische Interessen, für Möglichkeiten zur gewaltfreien
Demonstration oder für wirtschaftliche Tätigkeiten lasse. Nicht zuletzt sei die Initiative
auch mit Umsetzungsschwierigkeiten verbunden, da es einerseits allgemein schwierig
sei, Bekleidungsvorschriften im öffentlichen Raum durchzusetzen und der Bund
andererseits keine umfassende Kompetenz erhielte, sondern die Regeln mit den
Kantonen gemeinsam, jeweils gemäss ihren verfassungsmässigen Zuständigkeiten,
umsetzen müsste. Die zweite Forderung der Initianten, niemand dürfe zur
Gesichtsverhüllung gezwungen werden, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da
ein solcher Zwang schon heute unter den Nötigungstatbestand von Art. 181 StGB falle.
Als Hauptargument ging aus der bundesrätlichen Medienmitteilung jedoch klar der
Eingriff in die Autonomie der Kantone hervor: Traditionell regelten in der Schweiz die
Kantone den öffentlichen Raum, weshalb sie selber über die Frage des
Verhüllungsverbots entscheiden sollten.
Zur Rechtfertigung des Gegenvorschlags brachte der Bundesrat vor, er anerkenne, dass
die Gesichtsverhüllung in gewissen Situationen problematisch sein könne, namentlich
wenn jemand dazu genötigt werde – was aber ohnehin schon strafbar sei, weshalb der
Bundesrat, auch in Reaktion auf die Vernehmlassung, diesen Teil in der Zwischenzeit
aus seinem Gegenvorschlag gestrichen hatte – oder wenn eine Behörde eine Person
identifizieren müsse. Dieses zweite Problem werde durch das Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung gelöst, indem es für solche Situationen unter Androhung von Strafe
eine Pflicht zur Enthüllung des Gesichts festschreibe. Das neue Gesetz trage so zur
Vermeidung von Spannungen bei und stelle sicher, dass die Behörden ihre Aufgaben
erfüllen können. Die kantonale Autonomie werde damit nicht tangiert, da sich die
neuen Regeln nur auf Behörden auswirkten, die ihre Aufgaben gestützt auf Bundesrecht
wahrnehmen.
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Weil der Gegenvorschlag mit der Volksinitiative unvereinbar ist, wird er nur in Kraft
treten können, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Initiant Walter
Wobmann (svp, SO) gab in der Presse indes bekannt, man werde die Initiative nicht
zurückziehen. Der «nebulöse» Gegenvorschlag des Bundesrates bringe nichts; der
Initiative schrieb er dagegen grosse Erfolgschancen zu. 10

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
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zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 11

Kirchen und religionspolitische Fragen

Neuerdings sind den religiösen Fundamentalisten aus evangelikalen Kreisen sowie den
Rechtsaussenpolitikern der SVP der Bau von Minaretten resp. neuer Moscheen ein Dorn
im Auge. Im Gegensatz zu den Kirchtürmen der christlichen Konfessionen sehen sie
darin nicht ein rein religiöses Symbol, sondern eine Art Kriegserklärung der islamischen
Welt an die abendländische Zivilisation. Von Nationalrat Wobmann (svp, SO) in der
Sommersession auf den Bau von Minaretten angesprochen, erklärte Bundesrat
Couchepin, die Erteilung einer Baubewilligung liege im Ermessen der Gemeinden und
Kantone, wobei für eine Ablehnung lediglich raumplanerische oder baurechtliche, nicht
aber religiöse Aspekte zu berücksichtigen seien. Etwas anderes wäre mit der
verfassungsmässig garantierten Glaubensfreiheit nicht vereinbar. Bundespräsident
Leuenberger äusserte sich ebenfalls zu der Frage und bezeichnete die Minarett-
Debatte als «reine Wahlkampf-Schaumschlägerei»: Natürlich werde seit dem 11.
September 2001 über das Verhältnis zwischen Christentum und Islam und über die
Ursachen des islamistischen Terrorismus diskutiert, was auch richtig sei, aber es sei
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keineswegs so, dass die Schweizer Bevölkerung sich durch den Bau von Minaretten
bedroht fühle. In der zweiten Jahreshälfte kündigten verschiedene Gruppierungen um
den rechts aussen politisierenden SVP-Nationalrat Schlüer (ZH) an, 2007 eine
Volksinitiative gegen den Bau von Minaretten lancieren zu wollen. 12

Eine Motion Wobmann (svp, SO) verlangt vom Bundesrat das Verbot der salafistischen
Organisation „Lies!“ sowie anderslautender Organisationen mit gleicher Zielsetzung.
Diese Organisationen würden gemeinhin mit der Verbreitung von dschihadistischem
Gedankengut in Verbindung gebracht und deren Verteilaktionen dienten in erster Linie
der Gewinnung junger Leute für den Dschihadismus. Solche Entwicklungen seien
weitestgehend zu unterbinden, da sie weit über die Religionsfreiheit hinausgehen
würden. Sollte dies nicht im Rahmen bestehender Bundesgesetze möglich sein, sei
hierfür so bald als möglich eine entsprechende Grundlage zu schaffen.
Der Bundesrat indes beantragte die Ablehnung der Motion. Auch wenn das
Indoktrinierungspotenzial der „Lies!“-Aktion bekannt sei, stelle eine Koran-Verteilaktion
für sich alleine genommen grundsätzlich keine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz
dar. Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, welches am 1. September 2017 in Kraft
trat, wäre grundsätzlich die Verhängung eines Organisationsverbotes möglich. Im Falle
von „Lies!“ würden aber entsprechende Belege für die Bestätigung einer konkreten
Organisationsstruktur fehlen, weshalb kein explizites Verbot ausgesprochen werden
könne. Wollte man dennoch ein Verbot aussprechen, müsste man jeweils nachweisen
können, dass die betroffene Person ein explizites Mitglied der Organisation ist und
nicht etwa nur einer regulären Koranverteilung beisteht. Daher würde der Bundesrat
auch eine rasche Revision des unklar formulierten Artikels 74 Absatz 2 NDG veranlassen,
damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Verbotes gegeben sind.
Zudem hätten die Kantone und Gemeinden, gestützt auf die jeweilige kantonale
Gesetzgebung, noch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Verweigerung der
polizeilichen Bewilligungen solche Standaktionen zu unterbinden. Daher bestehe
momentan keine Notwendigkeit, weitere gesetzliche Bestimmungen festzulegen.
Der Nationalrat indes kam dem Anliegen des Motionärs nach und stimmte dem Vorstoss
mit 109 zu 64 Stimmen bei neun Enthaltungen zu, womit die Motion nun an den
Ständerat als Zweitrat überwiesen wird. 13

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MELIKE GÖKCE

Die im September 2017 vom Nationalrat angenommene Motion Wobmann (svp, SO) für
ein Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ sowie anderslautender
Organisationen mit gleicher Zielsetzung sollte in der Frühjahrssession 2018 auch im
Ständerat behandelt werden. Die SiK-SR kam dieser Debatte aber zuvor und beantragte
bereits in ihrem Bericht vom Januar 2018 einstimmig die Sistierung der Behandlung
gemäss Art. 87 Abs. 3 ParlG. Die Kommission hatte im Rahmen ihrer Beratung
festgestellt, dass die Möglichkeiten für ein Verbot von Aktionen der erwähnten
Organisationen – wie auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme erläutert
hatte – auf Kantons- und Gemeindeebene gegeben sind. Da diese Thematik aber
weiterreichende Effekte mit sich bringe, stelle sich nun doch die Frage, ob man die
Rechtsvorschriften und Massnahmen auf der Bundesebene ausweiten wolle. Daher
wolle die Kommission zunächst den für das Frühjahr 2019 angesetzten Entwurf des
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
abwarten und die vorliegende Motion in diesem Zusammenhang beraten. Die
Aussetzung des Geschäftes für mindestens ein Jahr wurde im Ständerat ohne
Diskussion durchgesetzt. Damit diese aber vollends in Kraft tritt, muss das Geschäft
nochmals an den Nationalrat zurückgegeben werden, da auch dessen Zustimmung
benötigt wird. 14

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MELIKE GÖKCE

In ihrem Bericht vom Mai 2018 machte die SiK-NR geltend, dass sie sich den
Erwägungen sowohl ihrer Schwesterkommission als auch deren Rates anschliesse, und
beantragte dem Nationalrat einstimmig (24 zu 0 Stimmen), die Behandlung der Motion
Wobmann (svp, SO) zum Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ zu sistieren. Sie
erachte es als sinnvoll, zunächst den Entwurf eines Bundesgesetzes über polizeiliche
Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) abzuwarten, welcher im Frühjahr
2019 unterbreitet werden soll. Den Kantonen und Gemeinden stehe es bis dahin offen,
über ein allfälliges Verbot solcher Aktionen zu befinden. Der Nationalrat gab dem Antrag
in der Sommersession 2018 stillschweigend statt, womit die Behandlung der Motion für
mehr als ein Jahr ausgesetzt wird. 15
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In Vertretung der SVP-Fraktion gelangte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) in der
Herbstsession 2019 mit einer Motion an den Bundesrat, welche die Schaffung
notwendiger gesetzlicher Grundlagen zur Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen
Islams in der Schweiz gewähren sollte. Bei den unlängst aufgedeckten Fällen
islamischer Hassprediger in Winterthur, Genf oder Biel handle es sich lediglich um die
Spitze des Eisberges und es bestehe massiver Handlungsbedarf in diesem Bereich, wie
Wobmann erläuterte. Hierfür forderte die SVP-Fraktion die Ergreifung konkreter
Massnahmen: Die Auslandsfinanzierung von Moscheen und islamischen Organisationen
müsse unterbunden, sämtliche Moscheen müssten bekanntgemacht und überwacht
und bei Sicherstellung allfälliger Verletzungen der Schweizer Rechtsordnung
unverzüglich geschlossen werden. Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, müsse
der Informationsaustausch zwischen den Behörden unterschiedlicher Stufen ausgebaut
und um entsprechende sach- und sprachkundige Spezialistinnen und Spezialisten
erweitert werden. Schliesslich sollten Schweizer Botschaften und das SEM keine Visa
mehr an ausländische Imame ausstellen dürfen, die lediglich zwecks temporärer
Predigertätigkeit in die Schweiz einreisen wollten.
Bei radikalen Strömungen jeglicher Art, seien diese religiös, links- oder
rechtsextremistisch, habe der Bundesrat ein besonderes Augenmerk auf deren
Bekämpfung – diesen Punkt wolle sie klar unterstreichen und keinen Zweifel daran
lassen, betonte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die vorgebrachte Motion stamme aber
aus dem Jahr 2017 und zwischenzeitlich seien diverse anderweitige Massnahmen
ergriffen worden, die viele der verlangten Anliegen bereits ermöglichten. So könne
beispielsweise das Fedpol bereits Einreiseverbote und Ausweisungen von
ausländischen Predigern erlassen. Des Weiteren sei eine Strafgesetzesrevision hängig,
mit der eine Strafnorm gegen kriminelle Organisationen geschaffen werden solle, die
auch auf die Bekämpfung terroristischer Organisationen zugeschnitten werden könne.
Auch seien das in der SiK-SR hängige Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Terrorismus (PMT) sowie die jüngst im Juni 2019 verabschiedete
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes zu berücksichtigen. Was aber
grundsätzlich abzulehnen sei, sei eine Überwachung der Moscheen, die über die
Beurteilung konkreter Sicherheitsrisiken hinausgeht, da dies im Widerspruch zum
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst stehe. Aus diesen Gründen empfehle der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung.
In der Abstimmung im Nationalrat öffnete sich in dieser Frage ein politischer Graben
zwischen den Parteien, da die Motion zwar ohne weiterführende Diskussion, aber mit
einem Patt (91 zu 91 Stimmen) per Stichentscheid der Präsidentin Marina Carobbio (sp,
TI) abgelehnt wurde. Die geschlossene SVP-Fraktion konnte sich folglich trotz
Unterstützung einer deutlichen Mehrheit der CVP-Fraktion nicht gegen die
geschlossenen Fraktionen der SP, Grünen, GLP und BDP, mit grosser Unterstützung
einer Mehrheit der FDP-Fraktion durchsetzen. Unter Berücksichtigung dieses äusserst
knappen Entscheides erscheint der Umstand, dass drei der acht Personen, die im
Abstimmungsprotokoll unter «hat nicht teilgenommen» aufgeführt werden, der SVP-
Fraktion angehören, umso bedeutungsvoller. So stellt sich hier auch die Frage, ob es
nach Möglichkeit gerade ebendiesem Umstand geschuldet ist, dass just einen Tag nach
der Ablehnung dieser Motion ein tatsächlich identischer Antrag (Mo. 19.4005) neuerlich
im Nationalrat eingereicht wurde. 16

MOTION
DATUM: 10.09.2019
MELIKE GÖKCE

Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
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Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die
Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,
empfand er jedoch als «mutig». 17

Nachdem die Behandlung der Motion Wobmann (svp, SO) auf Antrag des Ständerates für
rund 1.5 Jahre ausgesetzt worden war, nahm sich der neu zusammengesetzte Ständerat
in der Wintersession 2019 neuerlich dem Verbot der salafistischen Organisation
«Lies!» an und machte damit kurzen Prozess, indem er stillschweigend seine
Ablehnung kundtat. Die SiK-SR hatte sich bereits im November mit 6 zu 1 Stimmen bei 4
Enthaltungen für eine Ablehnung ausgesprochen, da zwischenzeitlich die abgewarteten
Entwürfe zu den Bundesratsvorlagen 19.032 und 18.071 vorlagen, die eine in ihren Augen
ausreichende Verstärkung der präventiven Polizeimassnahmen gegen Terrorismus und
Verschärfung der strafrechtlichen Massnahmen zusicherten. Der Motionär gab dennoch
zu bedenken, dass es sich bei der «Lies!»-Verteilaktion nicht etwa um unbedenkliche
«Give-aways» handle, sondern um einen Ort der Radikalisierung. Den
wahrgenommenen Rückgang der «Lies!»-Bücher auf den Strassen dürfe man nicht
fälschlicherweise als ein Erlöschen der Promotionsaktivitäten verstehen –  im
Gegenteil: Die politische Bekämpfung der «Lies!»-Promotion habe bisweilen lediglich
eine Namensänderung der Aktion in «Koran-Botschaften» bewirkt – was hinsichtlich
des Vorstosses aber keinen Unterschied mache, da die vorliegende Motion auch solche
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Eventualitäten berücksichtigt habe. Zudem konnte Walter Wobmann nicht
nachvollziehen, weshalb der Bundesrat hinsichtlich dieser Bücher zu einer anderen
Einschätzung gelangt sei als die Nachbarländer der Schweiz, welche ein Verbot solcher
Verteilaktionen ausgesprochen hätten. Die anwesende Bundesrätin Amherd beteuerte,
der Bundesrat habe nie gesagt, dass es keinen Handlungsbedarf gebe, jedoch sei für ihn
klar, dass man mit den neuen Bundesratsvorlagen genügend gesetzgeberische
Instrumente zur Hand habe, um diesen Entwicklungen vorzubeugen. 18
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